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ZEITGESPRÄCH

Die US-Steuerreform -  
ein IVIodell für die Bundesrepublik?
Auch in der Bundesrepublil< sind die Vorschläge des amerikanischen Präsidenten Reagan zur Neugestal
tung der Einkommen- und Körperschaftsteuer wegen ihrer umfassenden und durchgreifenden Korrekturen 
des US-Steuersystems auf großes Interesse gestoßen. Können sie ein Modell für die Bundesrepublik sein? 
Dr. Hansjörg Häfele, Dr. Hans Apel und Dr. Armin Feit nehmen Stellung.

Hansjörg Häfele

Durchgreifende Steuerreform: 
Aufgabe der nächsten Legislaturperiode

Die amerikanische Steuerreform 
befindet sich noch im Planzu

stand. Es gibt noch keinen Gesetz
entwurf, geschweige denn ein ferti
ges Gesetz. Tatsächlich gibt es 
zwei US-Steuerreformpläne, den 
Plan Treasury I und den Plan Trea
sury II. Treasury I wurde im Novem
ber 1984 vom US-Finanzministe- 
rium unter der Überschrift „Steuer
reform für Gerechtigkeit, Einfach
heit und Wirtschaftswachstum“ vor
gelegt. Ende Mai 1985 unterbreitete 
der amerikanische Präsident Ro
nald Reagan einen geänderten Vor
schlag, der als Treasury II bezeich
net wird.

In der Zielsetzung der Reformplä
ne gibt es keinen Unterschied. Bei
de Vorschläge wollen ärgeriiche 
Steuerungerechtigkeiten beseiti
gen, das Steuerrecht vereinfachen 
und es wachstumsfördernd gestal
ten. Dies alles soll aufkommens
neutral verwirklicht werden. Nach 
beiden Vorschlägen soll das alte 
„unkluge, unenwünschte und unfai
re Steuersystem“ (Reagan) mit 14 
Steuerklassen und Steuersätzen 
von 11 bis 50 % durch ein einfache
res und gerechteres dreistufiges
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System ersetzt werden, das Ein
kommensteuersätze von 15,25 und 
35 % vorsieht. Zugleich sollen die 
persönlichen Freibeträge für jeden 
Steuerzahler und jeden Familienan
gehörigen von 1 090 auf 2 000 $ er
höht werden. Auch der Körper
schaftsteuersatz soll gesenkt wer
den, und zwar von 46 auf 33 %.

Auf der anderen Seite sollen zahl
reiche Befreiungen und Abzugs
möglichkeiten einschließlich des In
vestment Tax Credit (Steuerabzug 
für Investitionen) gestrichen wer
den. Dies soll ein gerechteres und 
einfacheres Steuerrecht (fair and 
simple tax) schaffen, eine aufkom
mensneutrale Steuerreform ermög
lichen und das Steuersystem von 
investitionslenkungsnormen befrei
en (marktwirtschaftliches Steuer
recht).

Ein mutiger Plan

Während Treasury i noch eine 
„Ideallösung“ war, bedeutet Trea
sury II bereits einen Kompromiß. 
Präsident Reagan machte Abstri
che; Beim Abbau von Steuerver
günstigungen und Ausnahmerege
lungen bleibt sein Plan hinter Trea
sury I zurück.

So bleiben die Ölvergünstigun
gen. Die Steuerfreiheit für Arbeitge
berbeiträge zur Sozialversicherung 
soll ebenso fortbestehen wie die 
Möglichkeit der privaten Haushalte, 
Hypothekenzinsen für den Haupt
wohnsitz abzusetzen. Andererseits 
soll als Neuerung eine Mindeststeu
er von 20 % eingeführt werden. Da
mit soll auch vermieden werden, 
daß gutverdienende Bürger und Un
ternehmen die verbleibenden 
Schlupflöcher mißbrauchen und 
wenig oder überhaupt keine Steu
ern zahlen, wie es heute häufig vor
kommt und als äußerst ungerecht 
empfunden wird.

Trotzdem ist auch Treasury II ein 
mutiger Plan;

□  Durch Senkung des Steuertarifs 
bei gleichzeitiger Anhebung des 
Grundfreibetrags und des persönli
chen Freibetrags werden Kleinver
diener aus den Steueriisten gestri
chen. Das ist sozial und unbürokra
tisch.

□  Die persönlichen Freibeträge 
werden für alle Familienangehöri
gen nahezu verdoppelt, ebenso die 
Abzugsmöglichkeit der Beiträge 
von Eheleuten zur privaten Alters-
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Versicherung (IRA). Das ist fami
lienfreundlich.

□  Heute zahlen die Bürger bei glei
chem Einkommen oft verschieden 
hohe Steuern, nur weil das Einkom
men aus unterschiedlichen Quellen 
kommt oder unterschiedlich ausge
geben wird. Solche Ungerechtigkei
ten sollen durch den Abbau von 
Sondervergünstigungen ein
schließlich der teilweisen Steuer
freiheit des Arbeitslosengeldes 
stark vermindert werden.

Bedeutsam sind die Entartungen 
an die volkswirtschaftlichen Wirkun
gen der Steuerreform. Der Präsi
dent und maßgebende Wirtschafts
wissenschaftler erhoffen sich von 
der Senkung der Steuersätze und 
der Befreiung des Steuersystems 
von lenkenden Normen eine 
Wachstumswirkung und eine Rück
führung von steuerlich verursach
ten Fehllenkungen. Das System der 
beschleunigten Abschreibungen 
soll geändert, die Investitionsfreibe
träge sollen gestrichen werden.

Verläßlich niedrigere Steuersätze 
sind ein Anreiz, mehr zu arbeiten, 
zu sparen und zu investieren. Weni
ger wirtschaftslenkende Bestim
mungen im Steuerrecht fördern die 
marktwirtschaftlichen Kräfte und 
verrringern Fehllenkungen des Ka
pitals in volkswirtschaftlich zweifel
hafte Anlagen. D iem it einer solchen 
Vorstellung verbundene Steuerver
einfachung wirkt an sich schon be
freiend und damit leistungs- und 
wachstumsfördernd.

Steuervereinfachung auch 
bei uns notwendig

Wir stehen vor ähnlichen Not
wendigkeiten. Heute mißtrauen vie
le unserer Bürger einem Steuersy
stem, das sie nicht mehr durch
schauen. Jeder glaubt, er bezahle 
redlich, sein Nachbar dagegen 
nicht. Waren es früher die Gewer
betreibenden und vielleicht noch

einige Landwirte und Freiberufler, 
die sich steuerlich beraten ließen, 
sind es heute viele Steuerzahler. 
Die Steuerberater bilden inzwi
schen die zweitgrößte Gruppe der 
freien Berufe in der Bundesrepublik 
Deutschland. Daneben gibt es die 
Lohnsteuerhilfevereine.

Wenn ein Volksvertreter heute in 
unserem Land ernsthaft über Steu
ervereinfachung spricht, erntet er 
meist Kopfschütteln bis hin zu völli
gem Unglauben. Nach den Steuer
komplizierungen der vergangenen 
Jahrzehnte traut das Volk der Steu
erpolitik keine grundlegende Bes
serung zu. Allgemein gilt: Die Bot
schaft hör ich wohl, allein mir fehlt 
der Glaube.

Das ist eine schlimme Ausgangs
lage, die wegen ihres schlimmen 
Zustandes aber zugleich die Chan
ce der Umkehr bietet. Es wird eine 
große Aufgabe der nächsten Legis
laturperiode sein müssen, das 
Steuerrecht zu wenden. Unsere 
Steuen/orstellungen „Lieber niedri
gere Steuersätze und weniger Aus
nahmen als hohe Steuersätze und 
viele Ausnahmen“ muß Wirklichkeit 
werden. Das mutige Vorgehen des 
amerikanischen Präsidenten soll 
uns ermuntern.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Dr. Hansjörg Häfele, 53, ist 
Parlamentarischer Staats
sekretär beim Bundesmini
ster der Finanzen.

Dr. Hans Apel, 53, ist Vorsit
zender des Arbeitskreises 
Öffentliche Finanzwirtschaft 
der SPD-Bundestagsfrak- 
tion.

Dr. Armin Feit, 57, is t Präsi
dent des Bundes der Steuer
zahler e. V. in Wiesbaden.

Die Aussichten

Präsident Reagan sieht seinen 
Vorschlag als Teil einer histori
schen Anstrengung, den Worten 
Freiheit, Fairneß und Hoffnung für 
jeden Mann und jede Frau in Ameri
ka eine neue Bedeutung zu geben. 
Freilich werden die gut organisier
ten Pressure groups nicht zögern, 
„ihre“ Abgeordneten und Senato
ren zur Verteidigung und Auswei
tung der zum Teil jahrzehntealten 
Sondervergünstigungen anzuhal
ten. Wenn die Gesetzesvorlage 
nicht mehr in diesem Jahr verab
schiedet wird, läuft sie außerdem 
Gefahr, im Wahlkampf des näch
sten Jahres um den Einzug in den 
Kongreß unterzugehen.

Die Aussicht, in unserem Land in 
der nächsten Gesetzgebungsperio
de einen ähnlichen Plan zu verwirk
lichen, halte ich für nicht ungünstig. 
W ir stehen im internationalen Wett
bewerb der Steuersysteme. Auch in 
anderen Ländern, in europäischen 
Nachbarländern wie Frankreich, 
Großbritannien und den Niederlan
den, aber auch im „klassischen“ 
Hochsteuerland Schweden gibt es 
Bemühungen um ein einfacheres 
Steuerrecht.

Der schwedische sozialdemokra
tische Finanzminister Feldt hat 
kürzlich festgestellt, es gebe in sei
nem Lande heute das Problem, 
„daß die Steuern in einer solchen 
Weise berechnet werden, daß die 
Bereitschaft, Steuern zu zahlen, 
sinkt. Ein ungerechtes und schwie
riges Steuersystem kann diese Wir
kung haben . . . ,  insbesondere, 
wenn es soweit geht, daß es dem 
einzelnen unmöglich gemacht wird, 
seinen Lebensstandard durch eige
ne Arbeit zu erhöhen“ . Der Finanz
minister zieht aus dieser Lage den 
Schluß, daß Reformen des schwe
dischen Steuersystems notwendig 
sind, „dam it w ir ein einfacheres 
Steuersystem mit geringerer Be-
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„Also, die kürzeste Verbindung 
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Steuerung der höheren Einkommen 
bekommen“ .

Das Steuersystem eines jeden 
Landes ist auch Ausdruck eigener 
gesellschaftlicher und geschichtli
cher Bedingungen. Die Vorausset
zungen einer Steuerreformdiskus
sion sind deshalb unterschiedlich.

Bei uns verkürzt sich die Steuer
diskussion allzu oft auf eine platte 
(Um-)Verteilungsdiskussion. Es ge
hört zur „deutschen Ideologie“ , das 
Volk in „reiche“ Unternehmer und 
„arm e“ Arbeitnehmer zweizuteilen. 
Solch pauschale Zuordnungen, Un
ternehmer gleich Kapitalist, Arbeit
nehmer gleich potentieller Sozial
fall, entsprechen überhaupt nicht 
mehr den Tatsachen.

Die Diskussion in den USA wird 
nicht um dieses Reich-Arm-Modell 
geführt. Dort geht es vor allem um 
die sogenannte horizontale Steuer
gerechtigkeit, um das Ziel, bei glei
chem Einkommen nicht verschiede
ne Steuern zahlen zu müssen. W ie
so, fragt man sich dort, wird ein Ar
beitslosengeld nicht mit der glei
chen Steuer belastet wie ein gleich 
hohes Einkommen aus Arbeit? 
Nach amerikanischem Verständnis 
ist das steuerfreie Arbeitslosengeld 
ein Schlupfloch. Andererseits wird 
der Begriff Unternehmer nicht 
gleich mit „Profit“ und Ausbeutung 
in Verbindung gebracht, wie es bei 
uns häufig der Fall ist. Im Gegenteil: 
Die freie, selbständige Arbeit ist Teil

des amerikanischen Traums, auf ei
gene Faust und ohne staatliche 
Gängelung die eigene Zukunft zu 
gestalten.

Die Chance ergreifen

Trotz unterschiedlicher Aus
gangslage haben wir die gleichen 
Probleme mit unserem Steuersy
stem wie andere Industrieländer. Es 
ist viel zu kompliziert, ungerecht 
und mit lenkenden Vorschriften 
überfrachtet. Es ist deshalb notwen
dig, in der nächsten Legislaturperio
de nicht nur begrenzte Entlastun
gen, sondern eine kräftige Absen
kung der unmittelbaren Besteue
rung zu beschließen -  für Arbeit
nehmer und Betriebe. Das Ziel muß 
heißen: ein sanft ansteigender line- 
ar-progressiver Tarif bei zwangs
läufig gleichzeitiger Absenkung der 
Spitzensteuersätze bei der Einkom
men- und Körperschaftsteuer. Die
se wuchtige Entlastung muß zum 
Teil finanziert werden durch den Ab
bau von Steuervergünstigungen 
und äußerstenfalls durch Um
schichtungen von der unmittelbaren 
zur mittelbaren Besteuerung.

Wir werden es vielleicht noch 
schwerer haben als die Vereinigten 
Staaten, eine solche Vorstellung 
durchzusetzen. Anders als dort ha
ben wir keine Bundeseinkommen
steuer und keine Bundeskörper
schaftsteuer zu reformieren, son
dern von elf Ländern verwaltete Ge

meinschaftsteuern, deren Aufkom
men zum Teil auch den Gemeinden 
zufließt. Wir haben eine stark föde
ralistische Finanzverfassung mit al
len Vor- und Nachteilen der Mitspra
che.

Der nunmehr beschlossene Ein
kommensteuertarif T 1 A ist bewußt 
eine Vorstufe des in der kommen
den Periode zu venwirklichenden 
Zukunftstarifs, insofern haben 
Steuerpolitiker in den Vereinigten 
Staaten und bei uns und in anderen 
Ländern „Parallelinspirationen“ . 
Das kommt nicht von ungefähr, und 
es handelt sich auch nicht um „Pla
giate“ . Es ist vielmehr die gemein
same Notwendigkeit, aus Fehlent
wicklungen und Sackgassen mit 
marktwirtschaftlichen Mitteln her
auszukommen. Wir müssen die 
Versuche beenden, mit immer mehr 
Ausnahmen der zu hohen direkten 
Steuerbelastung entfliehen zu wol
len. W ir müssen Schluß damit ma
chen, mit immer mehr regelnden 
Vorschriften die Unternehmen und 
Bürger lenken zu wollen. Geben wir 
ihnen mehr Verfügungsfreiheit, und 
stopfen wir Schlupflöcher! Dies ist 
der Weg zum einfacheren, unbüro
kratischeren, marktwirtschaftliche
ren und sozialeren Steuerrecht. Der 
Druck der Allgemeinheit gegen die 
Sonderinteressen muß entfacht 
werden, damit Minderheiten nicht 
das verhindern können, was die All
gemeinheit will.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG 
UND DES LANDESAMTES FÜR DATENVERARBEITUNG UND STATISTIK NORDRHEIN-WESTFALEN

NEUERSCHEINUNG

QUELLEN FÜR STATISTISCHE MARKTDATEN
-  Führer durch die amtliche Statistik der Bundesrepublik Deutschland -

Großoktav, 203 Seiten, 1985, Preis brosch. DM 35 ,- ISBN 3-87895-264-3

V E R L A G  W E L T A R C H I V  G M B H  -  H A M B U R G
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zeitgesprAch

Hans Apel

Mehr Gerechtigkeit für den Normalsteuerzahler!

Das Steuersystem der Vereinig
ten Staaten ist ebenso histo

risch gewachsen und damit Spie
gelbild der Entwicklung der ameri
kanischen Wirtschaft und Gesell
schaft wie unser Steuersystem. Die 
Unterschiede der Steuersysteme 
beider Länder sind zu groß, als daß 
es möglich ist, im einzelnen die von 
Präsident Reagan vorgeschlage
nen l\^aßnahmen auf ihre IJbertrag- 
barkeit auf die Bundesrepublik 
Deutschland zu beurteilen.

Es gibt allerdings grundsätzliche 
Ansätze in den Vorschlägen des 
amerikanischen Präsidenten, mit 
denen w ir uns auseinanderzuset
zen haben. Diese US-Steuerreform 
soll ein unfaires Steuersystem so 
reformieren, daß bei gleichen Ein
kommen gleiche Steuern zu zahlen 
sind. Deshalb wird eine Vielzahl von 
Steuervergünstigungen abge
schafft. Sie soll die Fehlleitung von 
Anlage suchendem Kapital nach 
Steuerersparnis-Gesichtspunkten 
stoppen. Das Steuersystem soll für 
den einzelnen wieder durchschau
bar werden. Diese Grundsätze sind 
richtig und auch für uns von Belang.

Insgesamt ist unser Steuerrecht 
so kompliziert geworden, daß der 
Steuerzahler kaum noch in der La
ge ist, ohne die Hilfe steuerlicher 
Beratung zu seinem Recht zu kom
men. Insbesondere fallen dabei 
zwei Tatbestände auf: Viele Millio
nen Lohnsteuerzahler verzichten 
auf ihnen zustehende Steuerer
leichterungen in Milliardenhöhe, 
weil sie den gesamten Bereich nicht
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mehr durchschauen, vor Bürokratie 
und Überprüfung Angst haben. Auf 
der anderen Seite verschafft unser 
Steuerrecht den insbesondere gut
verdienenden Einkommensteuer- 
pflichtigen so viele Gestaltungs
möglichkeiten, daß sie Teile ihres 
steuerpflichtigen Einkommens der 
Besteuerung entziehen können. 
Das ist auch der Grund, weswegen 
die Debatte über den Spitzensteu
ersatz in der Bundesrepublik 
Deutschland unsinnig ist.

Steuergerechtigkeit erforderlich

Eine Steuerreform, die hier an
setzt und mehr Gerechtigkeit für die 
Normalsteuerzahler durch kräftige 
Entlastungen und eine massive Er
höhung des Grundfreibetrages vor
sieht, findet ebensosehr unseren 
Beifall wie wirksame Regelungen, 
die die Schlupflöcher stopfen, die 
wesentliche Teile des steuerpflichti
gen Einkommens der Besteuerung 
entziehen. Das ist dann nicht nur ein 
Weg zu mehr Steuergerechtigkeit, 
sondern verhindert auch die w irt
schaftliche Fehlleitung von Kapital 
in sinnlose und erfolglose investitio: 
nen.

Grob betrachtet führt der Vor
schlag des US-Präsidenten insge
samt zu steuerlichen Entlastungen 
der unteren Einkommensbezieher, 
aber auch der Reichen auf der ei
nen Seite und zu steuerlichen Bela
stungen der großen Unternehmen, 
die sich bisher häufig weitgehend 
der Steuerzahlung entziehen konn
ten, auf der anderen Seite. Dabei 
darf allerdings nicht übersehen wer

den, daß der Vorschlag von Präsi
dent Reagan keineswegs das Ziel 
verfolgt, zu mehr Steuergerechtig
keit zwischen den Einkommens
schichten zu kommen. Es geht viel
mehr um „horizontale“ Steuerge
rechtigkeit, also zwischen Einkom
mensbeziehern in vergleichbaren 
Einkommensgruppen.

So sehr es bei uns einerseits ge
boten ist, den Lohn- und Einkom
mensteuertarif neu zu gestalten, 
und zwar so, daß die Entlastungen 
stärker dort anfallen, wo die steuer
liche Belastung mit den steigenden 
Abgaben für die Sozialversicherung 
kumuliert, also bei den Beziehern 
kleiner und mittlerer Einkommen, so 
sehr kann es andererseits aber 
nicht das Ziel der deutschen Steuer
politik sein, das Niveau unserer Un
ternehmensbesteuerung durch die 
Streichung von Investitionszulagen 
und die Verlängerung von Abschrei
bungsfristen anzuheben. Wir müs- 
sen unsere Unternehmensbesteue
rung so verändern, daß sie zwar 
aufkommensneutral bleibt, aber die 
Steuerlast für die deutschen Unter
nehmen breiter verteilt wird, so daß 
die Unternehmensbesteuerung er
träglicher, gleichmäßiger und fairer 
wird.

Stärkung der 
Investitionsfähigkeit

Wir wollen die Investitionsbereit
schaft und Investitionsfähigkeit der 
Unternehmen durch Abbau der 
steuerlichen Benachteiligung des 
im Unternehmen gebundenen Ei
genkapitals stärken. Aus der Sicht
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potentieller Anleger sind derzeit Fi
nanzanlagen und Anlagen in Immo
bilienvermögen rechtlich und tat
sächlich günstiger als Anlagen in 
Produktivkapital. Aus der Sicht der 
Unternehmen ist die Hereinnahme 
von Fremdkapital steuerlich günsti
ger als die Hereinnahme von Eigen
kapital. Dies gilt insbesondere, 
nachdem durch das Haushaltsbe
gleitgesetz 1983 die Hinzurech
nung von Dauerschulden und Dau
erschuldzinsen bei der Gewerbe
steuer eingeschränkt worden ist. 
Durch die Herstellung einer gleich
mäßigen und gerechten Besteue
rung des im Unternehmen angeleg
ten Eigenkapitals und alternativer 
Anlageformen kann der vielfach be
klagte Eigenkapitalmangel deut
scher Unternehmen am wirksam
sten behoben werden. Dies würde 
die Insolvenzanfälligkeit der Unter
nehmen mindern und gleichzeitig 
die Rahmenbedingungen für eine 
Belebung der Investitionen zur 
Schaffung und Sicherung von Ar
beitsplätzen herstellen.

Was die Vereinigten Staaten be
trifft, so wird entscheidend sein, ob 
der amerikanische Präsident die 
Möglichkeit hat, sein Steuerreform
paket geschlossen durch den Kon
greß zu bringen. Das wird nicht 
leicht sein. Der Präsident hat eben 
nicht das ursprüngliche Modell des 
Finanzministeriums vom Herbst 
des letzten Jahres übernommen, 
das alle Schlupflöcher zur Steuer
vermeidung geschlossen hatte. 
Reagan hat dem politischen Druck 
einzelner Gruppen, so der Ölgesell
schaften, nachgegeben und ihre 
Steuervorteile erhalten. Das macht 
andere munter, die jetzt für sich und 
ihre Steuervorteile nach dem Motto 
„Gleichbehandlung“ streiten. Falls 
sich die großen Lobbygruppen 
durchsetzen, um den Verlust ihrer 
Steuervorteile zu verhindern, ver
liert dieses Steuerpaket nicht nur an 
Wert, sondern könnte die Defizit-
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Problematik der amerikanischen 
Haushaltsfinanzierung so verschär
fen, daß von ihm weitere unheilvolle 
Konsequenzen für die amerikani
sche Wirtschaftsentwicklung und 
damit auch die Wirtschaftsentwick
lung der Welt ausgehen.

Der amerikanische Präsident will 
nicht nur die Investitionsprämien 
streichen und die Abschreibungsfri
sten verlängern. Er will auch die Ab
zugsfähigkeit von Zinsen ein
schränken und die Abzugsfähigkeit 
von Bewirtungs- und Unterhal
tungsspesen begrenzen. Diese Bei
spiele zeigen erneut, daß eine ein
fache Übernahme der amerikani
schen Reformvorstellungen nicht 
möglich ist. Denn das Steuerrecht 
hat natürlich auch die Aufgabe, die 
wirtschaftliche Entwicklung zu för
dern, Investitionen zu ermöglichen. 
Deswegen ist in den USA auch ein 
Streit darüber entbrannt, wie denn 
die Vorschläge des amerikanischen 
Präsidenten auf die US-Konjunktur 
wirken werden.

Mein Eindruck ist, daß von die
sem Reformpaket eher dämpfende 
als die Konjunktur beflügelnde Wir
kungen ausgehen könnten. Es mag 
allenfalls erneut zu einer Steigerung 
der Konsumausgaben kommen, je 
doch in einem geringeren Umfang 
als dies aufgrund der Venwirkli- 
chung des ersten großen Steuer
senkungspakets des amerikani
schen Präsidenten der Fall war. Wir 
brauchen in der Bundesrepublik 
dringend zur Verstetigung unserer 
Konjunktur eine Verstärkung der 
binnenwirtschaftlichen Nachfrage. 
Das vom Bundestag verabschiede
te Steuersenkungspaket wird we
gen seiner sozialen Schieflage da
zu nur wenig beitragen. Wesentlich 
scheint mir aber zu sein, daß die In
vestitionsbereitschaft durch eine 
Veränderung des Steuerrechts 
nicht gebremst werden darf. Denn 
die weitere Modernisierung und Er
weiterung des Produktionsapparats

ist von großem Belang. In jedem 
Falle könnten wir keine Verände
rung des Steuerrechts gebrauchen, 
die -  wie auch immer -  die Investi
tionsfähigkeit und die Investitions
kraft der Unternehmen schwächt.

Verfehlte Indexierung

Der ursprüngliche Vorschlag des 
US-Finanzministeriums nach einer 
inflationsindexierten Besteuerung 
von Zinsen und Kapitalerträgen 
wurde vom amerikanischen Präsi
denten nicht übernommen. Es wer
den dafür politische, fiskalische, 
aber vor allem steuertechnische 
Gründe angegeben. Eine solche 
Regelung sei sehr kompliziert. Es 
hört sich immer wieder gut an, daß 
der Staat die Inflation bekämpfen 
solle, nicht aber an ihr verdienen 
dürfe. Mit anderen Worten: Es ist 
populär, in das Steuerrecht Instru
mente einbauen zu wollen, die die 
Geldentwertung steuerpolitisch 
konsequent berücksichtigen. Natür
lich müßte sich unsere Bundesbank 
gegen solche Vorschläge zur Wehr 
setzen, wäre doch eine Kapitulation 
vor der Inflation zu befürchten. Hin
zu kommt, daß die Rückgabe von 
inflationsbedingten Steuermehrein
nahmen, die immer wieder fällige 
Verringerung der Progressionswir
kung des Lohn- und Einkommen
steuertarifs, auch künftig politisch 
bewertet werden muß. Automatis
men bringen das nicht und sind fis
kalpolitisch mehr als bedenklich. 
Die Vorschläge des US-Präsiden- 
ten sehen allerdings bei den Ab
schreibungen eine Berücksichti
gung der Preisentwicklung vor. 
Auch das ist für uns kein Vorbild. Ei
ne Veränderung der Abschrei
bungsfristen ist dann besser.

Subsidiarität und Solidarität

Wir Sozialdemokraten lehnen die 
den Vorschlägen von Präsident 
Reagan zugrunde liegende Philo
sophie ab, die auf den „armen“
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Staat abzielt. Es ist unser Gemein
wesen, das uns die Grundbedin
gungen unseres Lebens sichern 
muß. Wir sind keine Staatsfetischi- 
sten. W ir wissen, daß der Staatsan
teil seine deutlichen Grenzen hat. 
Es geht nicht um eine Erhöhung der 
Staats- oder Steuerlastquote, son
dern um eine gerechtere Besteue
rung. Aber eine Steuerpolitik, die -  
so wie es Präsident Reagan will -  
staatliche Möglichkeiten zurück
drängt und an die Stelle staatlicher 
Aktivität entweder private stellt oder 
gar nichts, kann für uns nicht in Fra
ge kommen. Das heißt keineswegs, 
daß alle Staatsaufgaben und damit 
Ausgaben sakrosankt sind. Das 
Prinzip der Subsidiarität ist von mir 
akzeptiert. W ir wollen aber auch

künftig eine Gesellschaft, in der So
lidarität nicht zur Worthülse dege
neriert.

In diesen Tagen hat der For
schungsdienst des Kongresses ei
nen Bericht vorgelegt, aus dem her
vorgeht, daß 22 % der Kinder Ame
rikas in Familien leben, die unter
halb des Armutslevels existieren 
müssen, Familien, die also in einem 
ganz hohen Maße darauf angewie
sen sind, daß ihnen die Gemeinde 
hilft. Wenn nun die Vorschläge des 
US-Präsidenten dazu führen soll
ten, daß die Gemeinden und die 
Staaten durch die Beseitigung der 
Abzugsfähigkeit der Steuern von 
Einzelstaaten und Kommunen vom 
steuerpflichtigen Einkommen künf
tig weniger Möglichkeiten haben.

diesen Menschen zu helfen, so ist 
das mit unserer Überzeugung von 
der Solidarität der Menschen unter
einander nicht vereinbar.

Seit dem Amtsantritt von Finanz
minister Stoltenberg hat sich das 
Volumen der Steuersubventionen 
um etwa ein Drittel erhöht. Vor allem 
dadurch bleibt zwar die Steuerquo
te in etwa konstant, da aber gleich
zeitig die Sozialabgaben mehrfach 
erhöht wurden, ändert sich wenig 
bei der Abgabenquote. So bleiben 
nur Worthülsen, wenn es im Regie
rungslager um den Subventionsab
bau, um ein gerechteres und effi
zienteres Steuerrecht geht. Da mag 
der eine oder andere Vorschlag des 
US-Präsidenten eine beflügelnde 
Wirkung haben.

Armin Feit

Der Reagan-Plan hat Modellcharakter

Die Vorschläge des amerika
nischen Präsidenten Reagan 

zur Neugestaltung der Einkommen- 
und Körperschaftsteuer haben in 
den USA eine breite Öffentlichkeit 
gefunden und eine intensive Dis
kussion in Gang gesetzt. Auch in 
der Bundesrepublik ist der Steuer
plan des Präsidenten auf großes In
teresse gestoßen. Dies liegt wohl 
vor allem daran, daß sich die Vor
schläge nicht auf einige Einzelkor
rekturen beschränken, sondern 
vielmehr eine umfassende und 
durchgreifende Reform vorsehen. 
Da eine bis an die Wurzeln gehende 
Neuordnung der Einkommensbe
steuerung anvisiert wird, kann man 
von einem im eigentlichen Wortsinn 
radikalen Reformplan sprechen. 
Dadurch hebt sich der Reagan-Plan 
von üblichen Steueränderungsge

setzen deutlich ab. Es drängt sich 
die Frage auf, ob der Plan ein Mo
dell für die Bundesrepublik abgeben 
kann.

Zahlreiche Detailregelungen des 
Plans sind auf deutsche Verhältnis
se nicht direkt übertragbar, da sie 
sich aus Eigenheiten des amerika
nischen Steuerrechts ergeben. In 
wesentlichen Zielen und Grundzü
gen aber kann der Reagan-Plan für 
die Steuerpolitik in der Bundesrepu
blik richtungsweisend sein.

Mängel des herrschenden 
Steuersystems

Der Reagan-Plan geht von der 
zutreffenden Erkenntnis aus, daß 
Steuergerechtigkeit und Steuerein
fachheit die Hauptziele jeder Be
steuerung sein sollten und daß die
se beiden Ziele durch das geltende

Steuerrecht in zahlreicher und fol
genschwerer Weise verletzt wer
den. Richtig ist auch, die Einkom
men- und Körperschaftsteuer als 
den zentralen Ansatzpunkt für die 
Reform zu wählen. Dort nämlich 
sind die Komplizierungen beson
ders gewuchert und die Gerechtig
keitsverstöße von vielfältiger Art. 
Beide Mängel wiegen dort auch be
sonders schwer, weil den Steuer
zahlern im Rahmen der Einkom
mensbesteuerung hohe Lasten auf
gebürdet werden. Diese Sachver
halte, von denen der Reagan-Plan 
ausgeht, treffen auf die Bundesre
publik ebenfalls zu: Auch das deut
sche Steuenwesen ist übermäßig 
kompliziert und weist gravierende 
Ungerechtigkeiten auf, wobei eben
falls die Einkommensbesteuerung 
verstärkten Anlaß zur Kritik gibt.
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Häufig wird bei uns die Besteuerung 
mit einem „Dschungel“ verglichen, 
um das Ausmaß der Fehlentwick
lung bildhaft zu machen.

Zuzustimmen ist ferner der Ab
sicht des Reagan-Plans, die einsei
tige Überbetonung der Steuerge
rechtigkeit zurückzudrängen und 
auch der Steuereinfachheit einen 
angemessenen Rang einzuräu
men. Denn das übersteigerte Be
mühen um Steuergerechtigkeit 
führt zu derartigen Komplizierun
gen, daß die Regelungen dann 
kaum mehr anwendbar sind. Im 
Endeffekt kommt es sogar dazu, 
daß die Komplizierungen statt Ge
rechtigkeit Ungerechtigkeiten her
vorrufen. Im Lateinischen wird dies 
treffend durch die Worte „summum 
ius summa iniuria“ beschrieben. 
Somit sind zur Vermeidung von Un
gerechtigkeiten Vereinfachungen 
unerläßlich. Bei der Kompliziertheit 
der amerikanischen wie der deut
schen Besteuerung ist der Punkt 
bereits erreicht, von dem an Verein
fachungen der Steuergerechtigkeit 
dienen. Dies gilt wiederum für die 
Einkommensbesteuerung in beson
derem Maße.

Auch der weiteren Absicht des 
Reagan-Plans, dem ausufernden 
Steuerinterventionismus Einhalt zu 
gebieten, kommt erhebliche Bedeu
tung zu. Sowohl in den USA als 
auch bei uns besteht die weitver
breitete Übung, Steuern nicht nur 
zur Einnahmenerzielung zu erhe
ben, sondern auch für unzählige au
ßerfiskalische Lenkungszwecke 
heranzuziehen. Durch die Gewäh
rung von steuerlichen Sonderrege
lungen und Vergünstigungen sollen 
z. B. Ziele der Konjunktur-, Wachs
tums-, Struktur-, Wettbewerbs-, Re
gional-, Wohnungs-, Agrar-, Mittel
stands* und Vermögenspolitik so
wie viele andere Ziele erreicht wer
den. Solche interventionistischen 
Eingriffe ins Steuerrecht sind oft
mals an sich schon kaum geeignet,
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die verfolgten Ziele auch tatsächlich 
zu verwirklichen. In anderen Fällen 
steht der Grad der Zielerreichung in 
keinem angemessenen Verhältnis 
zu den Kosten der Steuerinterven
tionen. Ferner können nichtsteuerli
che Lenkungsmaßnahmen im Hin
blick auf Zieleignung und Verhält
nismäßigkeit besser abschneiden 
als Interventionen im Steuerbe
reich. Vor allem jedoch enweisen 
sich die Sonderregelungen und 
Vergünstigungen des Steuerinter
ventionismus als ständige Quelle 
für Komplizierungen und Ungerech
tigkeiten der Besteuerung. Eine ein
fache und gerechte Besteuerung 
verlangt daher eine Eindämmung 
des Steuerinterventionismus.

Hauptmerkmale des 
Reformvorhabens

Die entscheidenden Hauptmerk
male des Reagan-Plans sind ein 
Abbau von Steuervergünstigungen 
sowie die Senkung des Steuertarifs. 
Trotz einiger Abstriche zielt der 
Reagan-Plan auf eine weitgehende 
Beseitigung der Vielzahl von Son
dervorteilen bei der Einkommen- 
und Körperschaftsteuer. In Verbin
dung damit soll der bisherige Ein
kommensteuertarif, der 14 Steuer
sätze von 11 bis 50 % aufweist, auf 
drei Steuersätze von 15, 25 und 
35 % abgesenkt werden. Daneben 
sollen die persönlichen Freibeträge 
und Pauschalabzüge der Steuer
zahler deutlich aufgestockt werden. 
Auch der Körperschaftsteuersatz 
soll von 46 auf 33 % herabgesetzt 
werden.

Mit einer solchen Kombination 
(Abbau von Steuen/ergünstigungen 
und allgemeiner Steuersenkung) 
kann ein großer Schritt in Richtung 
einfache und gerechte Besteuerung 
getan werden. Durch die Beseiti
gung zahlreicher Vergünstigungen 
würde die Einkommensbesteue
rung von komplizierten Einzelrege
lungen befreit und somit nachhaltig

vereinfacht. Zudem würde mit dem 
Abbau von Sondervorteilen den vie
len Ungleichmäßigkeiten und Bela
stungsverzerrungen, die durch sol
che Steuervergünstigungen hervor
gerufen werden, ein Ende gesetzt 
und der Steuergerechtigkeit ge
dient. Gleichzeitig würde für die All
gemeinheit der Steuerzahler die 
scharfe Progression durch die star
ke Ermäßigung der Steuersätze 
und durch die Aufstockung der per
sönlichen Freibeträge gemildert, 
die hohe Steuerbelastung verrin
gert. Selbst diejenigen, die bisher 
Nutznießer der Sonderregelungen 
sind, würden durch die allgemeine 
Steuersenkung zumindest noch ei
nen Teilausgleich für den Wegfall 
ihrer Privilegien erhalten.

Auch in der Bundesrepublik sind 
der Abbau steuerlicher Subventio
nen und vor allem die nachhaltige 
Absenkung des Einkommensteuer
tarifs unerläßlich. Im jüngsten Sub
ventionsbericht der Bundesregie
rung sind 124 Steuervergünsti
gungen ausgewiesen, von denen 
allein 64 auf die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer entfallen. Die 
Notwendigkeit einer Tarifsenkung 
ist angesichts des steilen Anstiegs 
der Abgabenbelastung offenkun
dig. Besonders deutlich läßt sich 
das an der Entwicklung der soge
nannten Grenzbelastung ablesen. 
Nach den Berechnungen des Karl- 
Bräuer-Instituts des Bundes der 
Steuerzahler verbleiben inzwischen 
im Jahr 1985 einem ledigen Durch
schnittsverdiener von einer 
Gehaltserhöhung von 100 DM nach 
Abzug sämtlicher Abgaben nur 
noch 35 DM und einem verheirate
ten Durchschnittsverdiener (mit 2 
Kindern) noch knapp 50 DM zur 
freien Verfügung.

Von einer solchen Abgabenlast 
gehen gesamtwirtschaftliche, fi
nanzpolitische und nicht zuletzt 
auch staatspolitische Risiken und 
Gefahren aus. Da die explosive
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Lohn- und Einkommensteuer mit ih
rer scharfen Progression ein Haupt
treibsatz der Abgabenbelastung ist, 
kommt einer umfassenden und 
durchgreifenden Reform des Ein
kommensteuertarifs besondere Be
deutung zu. Die für die Jahre 1986 
und 1988 vorgesehenen Entlastun
gen können lediglich als Einstieg in 
die Tarifreform betractitet werden. 
Ihnen müssen weitere Maßnahmen 
folgen, die den Grundfreibetrag 
ausreichend erhöhen sowie die 
Durchschnitts- und Grenzsteuer
sätze im gesamten Einkommens
bereich deutlich absenken. In Ver
bindung damit ist auch der Körper
schaftsteuersatz entsprechend ab
zusenken. Dafür spricht letztendlich 
auch die Notwendigkeit, die interna
tionale Wettbewerbsfähigkeit der 
heimischen Wirtschaft und damit 
Arbeitsplätze zu sichern.

Parallelen 
zum Gaddum-Vorschlag

Die Grundidee des Reagan- 
Plans, einen Großteil der Steuerver
günstigungen zu beseitigen und da
für den Steuertarif stark abzusen
ken, ist in der Bundesrepublik be
reits vor einigen Jahren zur Diskus
sion gestellt worden. Im Jahr 1978 
wurde von dem damaligen Finanz
minister von Rheinland-Pfalz, Dr 
Wilhelm Gaddum, ein ähnliche 
Vorschlag zur Reform der Einkom 
mensteuer unterbreitet. Er beinhal 
tet ebenfalls die weitgehende Be 
seitigung von Sonderregelungen 
und Vergünstigungen im Einkom
mensteuerrecht. Zum Ausgleich 
sollte der Grundfreibetrag beträcht
lich angehoben, der Lohn- und Ein
kommensteuertarif auf breiter Front 
abgesenkt und durch einen durch
gehend progressiven Tarif ersetzt 
werden.

Der Gaddum-Vorschlag macht 
für die Bundesrepublik deutlich, 
welche Gewinne für die Steuerver
einfachung sowie für die Steuerge
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rechtigkeit durch die Beseitigung 
von Sondervorschriften erzielt wer
den können. Dies läßt sich schon 
daran ablesen, daß das Einkom
mensteuergesetz um etwa zwei 
Drittel seines bisherigen Umfangs 
gekürzt würde. Weiterhin läßt sich 
an dem Gaddum-Vorschlag veran
schaulichen, welches Entlastungs
potential durch die Eliminierung von 
Steuervergünstigungen für den 
Steuertarif freigesetzt werden kann. 
So liegen die Grenzsteuersätze des 
Gaddum-Tarifs im unteren und mitt
leren Einkommensbereich um etwa 
8 bis 18 Prozentpunkte und im obe
ren Einkommensbereich um bis zu 
6 Prozentpunkte unter den Grenz
steuersätzen des geltenden Tarifs. 
Die Durchschnittssteuersätze des 
Gaddum-Tarifs sind etwa um 5 bis 
14 Prozentpunkte niedriger als 
beim geltenden Tarif.

Der Gaddum-Vorschlag fand al
lerdings im politischen Raum bisher 
kaum Beachtung. Von unseren Po
litikern wurde noch nicht einmal der 
Mut aufgebracht, diesen Vorschlag 
eingehend zu diskutieren, ge
schweige denn ihn politisch umzu
setzen. Präsident Reagan schreckt 
hingegen nicht davor zurück, sei
nen durchgreifenden und ein
schneidenden Reformplan ins Ge
setzgebungsverfahren einzubrin
gen. Es bleibt natürlich vorerst die 
Frage, wie groß seine politischen 
Realisierungschancen tatsächlich 
sind. Da jedoch durch die von ihm 
vorgeschlagene Streichung von 
Vergünstigungen fast die gesamte 
Lobby betroffen und somit eine ge
wisse „Opfersymmetrie“ erreicht 
werden könnte, läßt sich wohl damit 
die politische Gegenwehr der orga
nisierten Sonderinteressen schwä
chen. Politisch auszahlen könnte 
sich zudem die allgemeine Sen
kung der Steuerbelastung, die auch 
für den Wegfall von Vergünstigun
gen gewisse Kompensationen brin
gen würde.

Heimliche Steuererhöhungen
Ein weiteres Hauptmerkmal des 

Reagan-Plans ist eine weitgehende 
Inflationsbereinigung der Einkom
mensbesteuerung. Bereits mit Be
ginn dieses Jahres wurde die ge
setzliche Regelung getroffen, die 
Steuerklassen des Tarifs und Frei
beträge an den Preisindex zu kop
peln und damit nach Maßgabe der 
Geldentwertung fortzuschreiben. 
Darüber hinaus sollen im Unterneh
mensbereich auch die Anschaf
fungswerte von Anlagegütern sowie 
die Vorratsbewertung zukünftig in- 
dexiert werden.

Eine Indexierung der Einkom
mensbesteuerung könnte auch in 
der Bundesrepublik gewichtige Vor
teile mit sich bringen. Sie bestünden 
vor allem darin, daß durch die In
dexierung die Bürger vor den soge
nannten heimlichen Steuererhö
hungen und die Unternehmen vor 
der Besteuerung von Scheingewin
nen geschützt würden. Die heimli
chen Steuererhöhungen werden 
durch das Zusammenwirken der In
flation und Progression der Einkom
mensbesteuerung verursacht. Mit 
der Indexierung würde dieses un
heilvolle Zusammenwirken ausge
schaltet. Dadurch würden die Bür
ger vor ungerechtfertigten Zusatz
belastungen in Milliardenhöhe be
wahrt, die die ohnehin schon hohen 
Abgabenlasten noch weiter nach 
oben treiben. In welche Dimensio
nen die inflationsbedingten heimli
chen Steuererhöhungen hineinrei
chen, zeigen die Berechnungen des 
Kari-Bräuer-Institutes des Bundes 
der Steuerzahler. Danach sind die 
inflationsbedingten heimlichen 
Steuererhöhungen im Jahr 1985 
auf über 15 Mrd. DM zu veranschla
gen. Im Jahr 1988 würden sie im 
Rahmen des geltenden Rechtes 
Zusatzbelastungen in Höhe von 
über 25 Mrd. DM nach sich ziehen.

Auf der anderen Seite könnte ei
ne Indexierung der Einkommensbe-
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Steuerung aber auch mit Nachteilen 
verbunden sein, nämlich dann, 
wenn die Indexierung zu einer Ver
stärkung der Inflation führen würde. 
Die These von der inflationsverstär
kenden Wirkung der Indexierung ist 
unter Fachleuten und Wissen
schaftlern allerdings stark umstrit
ten. In der Tat ist es schwierig, sie 
empirisch zu verifizieren. Es ist je 
doch in den letzten Jahren festzu
stellen, daß unter den Wirtschafts
wissenschaftlern die Zahl derjeni
gen deutlich zunimmt, die von einer 
Indexierung der Besteuerung keine 
Inflationsverstärkung erwarten. Ein 
Gutachten des wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundeswirtschaftsmi
nisterium aus dem Jahr 1975 ge
langte bereits zu diesem Ergebnis.

Aufgrund verbleibender Unwäg
barkeiten im Hinblick auf Inflations
wirkungen mag man in der Bundes
republik von einer Indexierung der 
Einkommensbesteuerung abse- 
hen. Aus der Sicht der Steuerzahler 
ist es jedoch unerläßlich, daß im Ab
stand von wenigen Jahren der Ein
kommensteuertarif jeweils abge
senkt und wichtige Freibeträge an
gehoben werden, um wenigstens 
einen gewissen Ausgleich für die 
heimlichen Steuererhöhungen zu 
schaffen.

Zu diesem Zweck ist die Bundes
regierung darauf zu verpflichten, al
le zwei Jahre einen Tarifbericht vor
zulegen, der Auskunft gibt über die 
Abgabenbelastung einschließlich 
der heimlichen Steuererhöhungen.

Außerdem ist die gesetzliche Gel
tungsdauer des Einkommensteuer
tarifs auf drei Jahre zu begrenzen. 
Dadurch soll der Gesetzgeber ver
anlaßt werden, sich innerhalb je
weils dreier Jahre mit den heimli
chen Steuererhöhungen auseinan
derzusetzen und über die notwendi
gen Tarifentlastungen zu entschei
den.

Weitere Reformerfordernisse

Um in der Bundesrepublik eine 
möglichst einfache und gerechte 
Besteuerung zu venwirklichen, sind 
neben der Einkommensteuer auch 
die anderen Steuern in die Reform 
einzubeziehen. Nach Ansicht des 
Bundes der Steuerzahler sind die 
tragenden Säulen eines reformier
ten Steuersystems:

□  die Einkommensteuer, Körper
schaftsteuer und die Erbschaftsteu
er als Steuern auf die Einkommens
entstehung,

□  die Umsatzsteuer und die gro
ßen Verbrauchsteuern als Steuern 
auf die Einkommensverwendung 
und
□  die Mineralölsteuer als Äquiva
lenzabgabe für den Bau und Unter
halt von Straßen.

Die meisten anderen Steuern 
sind streng genommen überholt 
und haben in einem einfachen und 
gerechten Steuersystem keinen 
Platz mehr. Dies gilt vor allem für die 
Gewerbe- und die Kfz-Steuer sowie 
kleinere Verbrauch- und Verkehr
steuern (Bagatellsteuern).

Nicht zuletzt sollte auch die Ver
mögensteuer einer kritischen Über
prüfung unterzogen werden. Im Zu
sammenhang damit stellt sich auch 
die Frage, ob es bei einem Abbau 
der Gewerbesteuer und Vermögen
steuer noch der aufwendigen, kom
plizierten und zum Teil willkürlichen 
Einheitsbewertung bedürfte. Ferner 
ist eingehend zu prüfen, ob es bei 
der Einheitsbewertung selbst Ver
einfachungsmöglichkeiten gibt. Das 
Karl-Bräuer-lnstitut des Bundes der 
Steuerzahler arbeitet an einem Gut
achten, das auch zu diesen Fragen 
Stellung nehmen wird. Darin wer
den die bisherigen Reformvorschlä
ge des Bundes der Steuerzahler 
fortentwickelt und das breite Spek
trum der Maßnahmen dargelegt 
werden, die zu einer umfassenden 
Reform unserer Besteuerung gehö
ren.

Insgesamt kann dem Reagan- 
Plan für die Bundesrepublik somit 
durchaus Modellcharakter zukom
men. Dies gilt vornehmlich für seine 
Zielsetzung: einfache und gerechte 
Steuern. Dies gilt ebenso für seine 
Hauptmerkmale: weniger Vergün
stigungen, niedriger Steuertarif und 
Korrektur heimlicher Steuererhö
hungen. Es liegen Vorschläge für 
die Ausfüllung dieses Grundkon
zeptes für die Bundesrepublik vor. 
Die politisch Verantwortlichen sind 
aufgefordert, die Steuerreform mit 
gleichem Mut und Einsatz zu betrei
ben wie der amerikanische Präsi
dent.
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Der Vierteljahresbericht, der von der Abteilung Weltkonjunktur des HWWA- 
Institut für Wirtschaftsforschung-Hamburg erarbeitet wird, analysiert 
und prognostiziert die wirtschaftliche Entwicklung in den wichtigsten 
westlichen Industrienationen sowie auf den Weltrohstoffmärkten.
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